
Anderungen im Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerlnnen der

Universitäten:

,,21. Nachtrag vom 9. Dezember 2025"

1.1. ln 6 49 werden mit Wirkunp vom 1.I.2026 Abs. 1- 3 wie folst seändert:
(1) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe A 1 beträgt Euro 6.713,30.

Dieser Betrag erhöht sich bei Vorliegen zumindest einer positiven Evaluierung der Tätigkeit (nach UG

2002) im jeweiligen Zeitraum

nach sechsjähriger Tätigkeit auf Euro 7.350,60,

nach 1.2-jähriger Tätigkeit auf Euro 7.982,00,

nach 18-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.613,20 und

nach 24-jähriger Tätigkeit auf Euro 9.244,70.

(2) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe A 2 beträgt Euro 5.095,40, bei

Arbeitnehmerlnnen mit einschlägigem Doktorat oder Ph.D. Euro 5.904,00,

Diese Beträge erhöhen sich

a) nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung ($ 271 auf Euro 6.389,50,

b) und bei Vorliegen zumindest einer positiven Evaluierung der Tätigkeit (nach UG) im jeweiligen

Zeitraum nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r Professorln auf Euro 7.035,10 ,

nach 12-jähriger Tätigkeit auf Euro 7.666,40,

nach 18-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.297,80 und

nach 24-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.928,80.

(3) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe B 1 beträgt Euro 3.776,10. Dieser Betrag

erhöht sich

a) nach dreijähriger Tätigkeit auf Euro 4.476,50. Die Dreijahresfrist verkürzt sich um Zeiträume, für

die tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen nachgewiesen werden;

b) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. a oder bei Vorliegen eines Doktorates, das

Voraussetzung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses war (Postdoc-Stelle), auf

Euro 5.014,30;

c) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit' b auf Euro 5.540,50;

d)nach achtjährigerTätigkeit in der Einstufung nach lit. c auf Euro 6.068,10;

e) nach achtlähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. d auf Euro 6.595,70.

1.2. 5 54 Abs. 1 wird mit Wirkune vom 1.1.2026 wie folgt geändert:

(1) Das monatliche Bruttoentgelt in Euro beträgt (Klammerausdruck J = Vorrückungszeitraum

in Jahren : für Vorrückung notwend ige innerbetriebliche Arbeitserfahrung)



11.1. ln 6 49 rden mit Wirkuns vom Abs- 1- 3 mit wie seändert:

(1) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe A 1 beträgt Euro 6.800,60.

Dieser Betrag erhöht sich beiVorliegen zumindest einer positiven Evaluierung der Tätigkeit
(nach UG 2002) im jeweiligen Zeitraum

nach sechsjähriger Tätigkeit auf Euro 7.446,20,

nach 12-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.085,80,

nach 18-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.725,20 und

nach 24-jähriger Tätigkeit auf Euro 9.364,90.

(2) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe A 2 beträgt Euro 5.161,60, bei

Arbeitnehmerlnnen mit einschlägigem Doktorat oder Ph.D. Euro 5.980,80,

Diese Beträge erhöhen sich

a) nach Erfüllung der Qualifizierungsvereinbarung (S 27) auf Euro 6.472,60,

b) und bei Vorliegen zumindest einer positiven Evaluierung der Tätigkeit (nach UG) im
jeweiligen Zeitraum nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r Professorln auf Euro

7.126,60 ,

nach 12-jähriger Tätigkeit auf Euro 7.766,10,

nach 1B-jähriger Tätigkeit auf Euro 8.405,70 und

nach 24-jähriger Tätigkeit auf Euro 9.044,90.

(3) Der monatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe B 1 beträgt Euro 3.836,10. Dieser

Betrag erhöht sich

a) nach dreijähriger Tätigkeit auf Euro 4.536,50. Die Dreijahresfrist verkürzt sich um

Zeiträume, für die tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen nachgewiesen werden;

b) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. a oder bei Vorliegen eines

Doktorates, das Voraussetzung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses war

(Postdoc-Stelle), auf Euro 5.079,50;

c) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. b auf Euro 5.612,50;

d) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. c auf Euro 6.147,00;

e) nach achtjähriger Tätigkeit in der Einstufung nach lit. d auf Euro 6.681,40.

11.2. I54 Abs. l wird mit Wirkung vom 1.1.2027 wie folgt eeändert:
(1) Das monatliche Bruttoentgelt in Euro beträgt (Klammerausdruck J = VorrückunFszeitraum

in Jah ren ; für Vorrücku ng notwend ige innerbetriebliche Arbeitserfa hruns)


